
Zeitschrift: Bündner Schulblatt = Bollettino scolastico grigione = Fegl scolastic
grischun

Herausgeber: Lehrpersonen Graubünden

Band: 64 (2002-2003)

Heft: 9: Begegnung mit Fahrenden

Artikel: Fahrende mit trauriger Geschichte

Autor: Hunger, Bartholomé / Schaub, Reto

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-357502

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-357502
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


HAUPTTHEMA

Jeder dieser vier Fahrenden könnte sicher

ein Buch über sein Leben schreiben.

So wurde beispielsweise Silvio Gruber (ganz

links) bis zu seinem 18. Lebensjahr

von Heim zu Heim geschoben.

Fahrende
mit trauriger Geschichte

Die Geschichte der Fahrenden oder

Jenischen dürfte wohl älter sein als jene der

Eidgenossenschaft. In einem Bundesbericht

aus dem Jahre 1983 zum Thema

«Fahrendes Volk in der Schweiz» vermutet

Jean-Jacques Oehle, selbst Fahrender,

unter anderem keltische Ursprünge der

Jenischen, was angesichts des Nomadismus

der keltischen Helvetier keineswegs

von der Hand zu weisen ist.

Er schreibt in seinem persönlichen Anhang

zum Bericht: «Der Jenische ist grundsätzlich

ein Nomade, ein Fahrender, und gehört

zu jener Ethnie, die man gewöhnlich Zigeuner

nennt. Er hat jedoch eine Besonderheit.

Er ist schweizerischen Ursprungs, im

Gegensatz zu den Gitanos und den

Manischen, die dem Typus des Mittelmeeres, ja

sogar Westasiens entsprechen: Schwarze

Augen, schwarze Haare und dunkle
Hautfarbe. Die Jenischen sind im Gegensatz

dazu vom nordischen Typus: Blaue Augen,

helle Hautfarbe, blonde oder braune Haare.

Wahrscheinlich sind sie keltischen

Ursprungs.»

Die Jenischen, deren Bezeichnung seit

1714 nachgewiesen ist, unterscheiden sich

von den Sesshaften vor allem durch ihr

Wandern im Familienverband, durch ihre

Wirtschafts- und Lebensweise sowie

selbstverständlich durch ihre Kultur und ihre

Sprache.

Das Leben als Nomaden ist den Jenischen

in der Schweiz zum Verhängnis geworden.

Ein Teil der Bevölkerung, aber auch die

Behörden haben sie ausgegrenzt. Man

versuchte sie mit allen legalen und illegalen

Mitteln zur Sesshaftigkeit zu zwingen.

Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden

beispielsweise in Graubünden sogenannte

«Bettlerjäger» angestellt, die die Aufgabe

hatten, «das fremde Gesindel aus dem

Land zu manövrieren.»

Im Jahre 1850 trat ein Bundesgesetz in

Kraft, das jedem Heimatlosen ein Bürgerrecht

zusprach, was zur sogenannten

Zwangseinbürgerung führte. Der Kanton

Graubünden ging rund 70 Jahre später

noch etwas weiter: Im Jahre 1922 wur e

der sogenannte Vagantenfonds eingeric i-

tet. Mit dem Geld sollten Beiträge an c e

Armenlasten verschiedener Gemeinden

geleistet werden und man wollte damit einz I-

nen Fahrenden Häuser kaufen. Durch d 3-

sen Fonds kamen einige Fahrende zu eif >

nen Heimen und wurden mehr oder wenij er

sesshaft, ohne dass viel Druck auf sie ai >-

geübt wurde.

Druck übte dann aber die Jugendorga i-

sation «Pro Juventute» auf die Fahrend n

aus, als sie im Jahre 1926 das «Hilfswt k

für die Kinder der Landstrasse» ins Leb n

rief. Eine grosse Zahl Jugendlicher a s

fahrenden Familien wurden in Anstalt n

verbracht. Graubünden war besonders

betroffen. Von den rund 450 von der F o

Juventute in Verwahrung genommenen Ki -

dem stammten deren 194 aus Graubünde

Erst im Jahre 1973 wurde diese Institutk i

aufgelöst.

Man ging in Graubünden sogar, wenn glük

kl icherweise auch nur von der Idee hu ',

noch weiter. In den Richtlinien für c e

Vagantenfürsorge wurde im Jahre 19^7

folgendes festgehalten: «Die starke Vf -

mehrung der Vaganten ist sicher unt -

wünscht. In manchen Fällen scheint eir a

Sterilisation das schnellste, einfachste ui i

sicherste Mittel zur Geburtenverhinderu! %

zu sein. Allerdings wehrt sich der Vagant i

der Regel energisch gegen diese Massna i-

me und verweigert sein Einverständnis.»

In jüngster Zeit kämpfen die Fahrenden v r

allem um Standplätze. Und es sind die G -

meindebehörden, die sich vielfach weiger

den Fahrenden einen Ort zuzuweisen, v j

sie während einer gewissen Zeit ihre Wolr -

wagen aufstellen und vor allem, wo d ;

Kinder der Fahrenden zur Schule gehe

dürfen.

SCHUL-

JUNI 2003 I :§fl BLATT6


	Fahrende mit trauriger Geschichte

